
Peter Moraw. Deutscher Königshof, Hoftag und Reichstag im späteren Mittelalter.
Stuttgart: Jan Thorbecke Verlag, 2002. 614 S., 4 Abb. (gebunden), ISBN 978-3-7995-
6648-3.

Reviewed by Gabriele Annas

Published on H-Soz-u-Kult (April, 2005)

P. Moraw (Hg.): Deutscher Königshof

Beginnen wir zunÃ¤chst mit dem Ende â mit ei-
ner vorzÃ¼glichen Zusammenfassung der BeitrÃ¤ge und
Diskussionsschwerpunkte zweier Tagungen des Kon-
stanzer Arbeitskreises fÃ¼r mittelalterliche Geschich-
te, die sich vom 6. bis 9. Oktober 1992 sowie vom 30.
MÃ¤rz bis 2. April 1993 dem âDeutschen KÃ¶nigshof,
Hoftag und Reichstag im spÃ¤teren Mittelalterâ wid-
meten und deren Ergebnisse nun in dem hier anzu-
zeigenden Sammelband in schriftlicher Form vorge-
legt wurden. Den beiden Autoren, Joachim Ehlers und
Bernd SchneidmÃ¼ller, ist es dabei Ã¼berzeugend ge-
lungen, das methodisch-perspektivisch breit angelegte
Spektrum der insgesamt 17 BeitrÃ¤ge â 10 zum deut-
schen KÃ¶nigshof des 12. bis 15. Jahrhunderts, 7 zu
den Hoftagen und Reichstagen (begrifflich besser: zu
den Reichsversammlungen) Leider ist die in den vergan-
genen zwanzig Jahren wiederholt aufgenommene Dis-
kussion um die begriffliche Differenzierung zwischen
dem institutionell-strukturell noch offenen mittelalter-
lichen âHoftagâ und dem sich erst seit dem ausgehen-
den 15. Jahrhundert verfassungsrechtlich verfestigen-
den âReichstagâ im Rahmen dieses Sammelbandes nicht
nÃ¤her thematisiert worden. So wird namentlich fÃ¼r

die Versammlungen des 15. Jahrhunderts verschiedent-
lich die Formulierung âHoftage und Reichstageâ bzw.
âHoftag/Reichstagâ verwendet und damit zugleich ei-
ne zeitliche Koexistenz beider Tagungstypen suggeriert
â eine vor allem in der Ã¤lteren Literatur verschie-
dentlich nachweisbare Vorstellung, die allerdings in den
vergangenen Jahren einem chronologisch-genetischen
Entwicklungsmodell (vom hochmittelalterlichen Hoftag
zum frÃ¼hneuzeitlichen Reichstag) gewichen ist. Vgl.
Moraw, Peter, Versuch Ã¼ber die Entstehung des Reichs-
tags, in: Weber, Hermann (Hg.), Politische Ordnungen
und soziale KrÃ¤fte im Alten Reich, Wiesbaden 1980, S.
1-36; Annas, Gabriele, Hoftag â Gemeiner Tag â Reichs-
tag. Studien zur strukturellen Entwicklung deutscher
Reichsversammlungen des spÃ¤ten Mittelalters (1349-
1471), 2 Bde., GÃ¶ttingen 2004, Bd. 1, S. 73-76, 98-136.
Vgl. dazu die Rezension in H-Soz-u-Kult unter: ḋes glei-
chen Zeitraumes â thematisch-strukturell anschaulich
zu bÃ¼ndeln und zugleich nach einzelnen inhaltlichen
Schwerpunkten differenzierend aufzufÃ¤chern. Dass die
beiden Tagungen insgesamt â wie Peter Moraw be-
reits einleitend vermerkt â âin erster Linie verfassungs-
geschichtlich und sodann auch sozialgeschichtlich, nur
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zum viel kleineren Teil literatur- und kulturgeschicht-
lich orientiert warenâ (S. VII), mag man angesichts der
in den letzten Jahren verstÃ¤rkt in den Vordergrund tre-
tenden innovativen Forschungen zu den symbolischen
Dimensionen politischen Handelns im spÃ¤ten Mittel-
alter und der FrÃ¼hen Neuzeit Hierzu in einer klei-
nen Auswahl: Helmrath, Johannes, Sitz und Geschich-
te. KÃ¶ln im Rangstreit mit Aachen auf den Reichsta-
gen des 15. Jahrhunderts, in: Vollrath, Hanna; Weinfur-
ter, Stefan (Hgg.), KÃ¶ln. Stadt und Bistum in Kirche
und Reich des Mittelalters. Festschrift fÃ¼r Odilo Engels
zum 65. Geburtstag, KÃ¶ln 1993, S. 719-760; Paravici-
ni, Werner (Hg.), Zeremoniell und Raum. 4. Symposium
der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissen-
schaften in GÃ¶ttingen veranstaltet gemeinsam mit dem
Deutschen Historischen Institut Paris und dem Histori-
schen Institut der UniversitÃ¤t Potsdam, Potsdam, 25. bis
27. September 1994, Sigmaringen 1997 (hier vor allem der
Beitrag von Karl-Heinz SpieÃ, Rangdenken und Rangst-
reit im Mittelalter, S. 39-61); Stollberg-Rilinger, Barbara,
Zeremoniell als politisches Verfahren. Rangordnung und
Rangstreit als Strukturmerkmale des frÃ¼hneuzeitlichen
Reichstags, in: Kunisch, Johannes (Hg.), Neue Studien
zur frÃ¼hneuzeitlichen Reichsgeschichte, Berlin 1997,
S. 91-132; Schenk, Gerrit Jasper, Zeremoniell und Poli-
tik. HerrschereinzÃ¼ge im spÃ¤tmittelalterlichen Reich,
KÃ¶ln 2003. Vgl. dazu die Rezension in H-Soz-u-Kult un-
ter: v̇ielleicht etwas bedauern. Zum Heroldswesen in der
spÃ¤tmittelalterlichen Welt des Adels, der HÃ¶fe und
der FÃ¼rsten (S. 291-321) werden entsprechende Frage-
stellungen zur âPrÃ¤senz des Symbolischenâ (S. 292) und
der âgesteigerte[n] Zeremonialisierung des hÃ¶fischen
und Ã¶ffentlichen Lebensâ (S. 293) indes durchaus the-
matisiert.

Entsprechend dem thematischen Aufbau der bei-
den Tagungen wird im ersten, von Joachim Ehlers ver-
antworteten Teil der Zusammenfassung zunÃ¤chst den
von den einzelnen Referenten prÃ¤sentierten literatur-
und geschichtswissenschaftlichenMÃ¶glichkeiten nach-
gegangen, sich der âunfaÃliche[n] Erscheinungâ Pa-
ravicini, Werner, Die ritterlich-hÃ¶fische Kultur des
Mittelalters, MÃ¼nchen, 1999, S. 65. des hoch- und
spÃ¤tmittelalterlichen KÃ¶nigshofes auf je eigenen We-
gen anzunÃ¤hern: (1) Ã¼ber das SelbstverstÃ¤ndnis des
Hofes, das sich â da quellenmÃ¤Ãig kaum fassbar â der
Forschung allerdings nur ansatzweise, auf der Grund-
lage von Einzelbeobachtungen, erschlieÃt; (2) Ã¼ber
die funktionale, rÃ¤umliche, personelle und institutio-
nale Gestaltung des Hofes als Herrschafts- und Gesell-
schaftszentrum des Reichs, die eng mit der Frage nach

den Rahmenbedingungen politischer Entscheidungspro-
zesse im Spannungsfeld von herrscherlicher Alleinent-
scheidung und konsensualer Mitwirkung der GroÃen
des Reichs verknÃ¼pft ist; (3) Ã¼ber die Bedeutung
des Hofes als politischem Handlungsmittelpunkt, die un-
ter dem Aspekt hÃ¶fischer AuÃenbeziehungen sowohl
die AuÃenwirkung des Herrschers und seiner Umge-
bung (mit dem Radius des potenziellen Einflusskreises)
als auch die vielgestaltige Einflussnahme der AuÃen-
welt auf den KÃ¶nigshof berÃ¼cksichtigt; endlich â und
hier schlieÃt sich der Kreis â (4) Ã¼ber die Beurteilung
des Hofes durch AuÃenstehende, die zeitgenÃ¶ssische
Erwartungen an die politisch-rechtlichen, gesellschaftli-
chen und kommunikativen QualitÃ¤ten des Hofes mit
konkreten Erfahrungen konfrontiert. Nicht zuletzt ent-
steht auf diese Weise eine stimmige Zusammenschau
grundlegender Problemstellungen und Tendenzen der
jÃ¼ngeren Hofforschung, die zugleich die zentrale Be-
deutung des KÃ¶nigtums als verfassungspolitisch alter-
nativlose Legitimationsinstanz und Ordnungskraft des
spÃ¤tmittelalterlichen Reichs, als âpersonale Mitte des
wenig strukturierten Ganzenâ Martin, Thomas M., Auf
dem Weg zum Reichstag. Studien zum Wandel der deut-
schen Zentralgewalt 1314-1410, GÃ¶ttingen 1993, S. 39.
, dokumentiert â im Ãbrigen ein Grundgedanke, der den
hier anzuzeigenden Sammelband insgesamt durchzieht.

Es fÃ¤llt entsprechend schwer, aus der FÃ¼lle fun-
dierter BeitrÃ¤ge einzelne hervorzuheben. Zumindest
erwÃ¤hnt seien die AusfÃ¼hrungen von Karl-Heinz
SpieÃ und Theo KÃ¶lzer zum Hof Kaiser Friedrichs
I., die sich dem SozialkÃ¶rper âHofâ mit je eigenen
Akzentsetzungen widmen â sei es unter besonderer
BerÃ¼cksichtigung der personellen Zusammensetzung
des kÃ¶niglichen Gefolges (Karl-Heinz SpieÃ, Der Hof
Kaiser Barbarossas und die politische Landschaft am
Mittelrhein, S. 49-76, der in diesem Zusammenhang
nicht zuletzt auf das PhÃ¤nomen des so genannten âSe-
kundÃ¤rgefolgesâ hinweist, das im Unterschied zum
kÃ¶niglichen Gefolge jene Personen bezeichnet, die sich
im Gefolge eines weltlichen oder geistlichen FÃ¼rsten
an den herrscherlichen Hof begeben hatten), sei es im
Hinblick auf das Zusammenwirken von KÃ¶nigtum und
ReichsfÃ¼rsten (Theo KÃ¶lzer, Der Hof Kaiser Barbaros-
sas und die ReichsfÃ¼rsten, S. 3-47). Die Ergebnisse sei-
ner Untersuchungen zusammenfassend vermerkt Theo
KÃ¶lzer: âInsgesamt ist der SozialkÃ¶rper âHofâ in der
zweiten HÃ¤lfte des 12. Jahrhundert ein amÃ¶benhaftes
Gebilde, das als politisches Leitungsorgan mit mehr oder
weniger zufÃ¤llig sich ergebenden Besetzungen arbeite-
te, ohne grundsÃ¤tzlich an Forderungen wie Mindestre-
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prÃ¤sentanz oder Quorum gebunden zu seinâ (S. 42).

Einen vorzÃ¼glichen Ãberblick Ã¼ber die Ent-
wicklung der âErz- und ErbÃ¤mter am hoch- und
spÃ¤tmittelalterlichen KÃ¶nigshofâ (S. 191-237) bietet
Ernst Schubert, der mit Blick auf die Frage nach gewach-
sener, rezipierter und inszenierter Tradition die verfas-
sungspolitische Rolle und Funktion der ErbÃ¤mter und
ErzÃ¤mter im Spannungsfeld von Hofamt und Reichs-
dignitÃ¤t, von hÃ¶fischem officium und einer vom
KÃ¶nigshof emanzipierten, auf das Reich bezogenen
WÃ¼rde, nachzeichnet. Mit dem Scheitern der in der
Goldenen Bulle Kaiser Karls IV. (1356) manifesten Kon-
zeption einer Reichsintegration der kurfÃ¼rstlichen Er-
zÃ¤mter und deren RÃ¼ckbindung an den kÃ¶niglichen
Hof kÃ¼ndigt sich schlieÃlich der Bedeutungsverlust
des Herrscherhofes als âVerfassungsmitteâ des Reichs an,
der die Herausformung des frÃ¼hneuzeitlichen Reichs-
tags begleiten sollte. Auf die kÃ¶nigliche Hofgerichts-
barkeit als integralen Bestandteil der curia regalis rich-
tet sich demgegenÃ¼ber die Aufmerksamkeit von J.
Friedrich Battenberg, der Amt, Person und Funktion der
âkÃ¶niglichen Hofrichter vom 13. bis 15. Jahrhunder-
tâ (S. 239-290) im Kontext eines langsam sich entfal-
tenden judikativen Emanzipationsprozesses untersucht,
in dessen Verlauf kÃ¶nigliche Administration (consili-
um) und Hofgerichtsbarkeit (iudicium) institutionell aus-
einander traten und sich zu zwei selbstÃ¤ndigen, aller-
dings auch weiterhin durch den KÃ¶nigshof verklam-
merten âSchaltstellenâ des Reichs entwickelten. Im Hin-
blick auf die Frage nach den strukturellen Wandlungen
der spÃ¤tmittelalterlichen Reichsversammlungen (und
deren zeitlicher Verortung) ist dabei die Beobachtung be-
merkenswert, dass das Hofgericht, das mit seiner Be-
schrÃ¤nkung auf âauÃeralltÃ¤glicheâ Gerichtsbarkeit
zunÃ¤chst bevorzugt im Rahmen von Hoftagen zusam-
mentrat, sich offenbar namentlich in der Zeit Kaiser Karls
IV. zu einem âalltÃ¤glichenâ rechtsprechenden Gremi-
um entwickelte, die enge Verbindung von Gerichtssit-
zung und Hoftag sich Mitte des 14. Jahrhunderts mithin
zu lockern begann.

Ist der erste Teil der Zusammenfassung vor allem
auf eine synthetisierende Zusammenschau der einzelnen
BeitrÃ¤ge gerichtet, so widmet sich demgegenÃ¼ber der
zweite, von Bernd SchneidmÃ¼ller verantwortete Ab-
schnitt zunÃ¤chst den hochmittelalterlichen Vorausset-
zungen, die ein angemessenes VerstÃ¤ndnis der viel-
schichtigen ZusammenhÃ¤nge zwischen KÃ¶nigshof,
Hoftag und spÃ¤terem Reichstag erst ermÃ¶glichen.
Entsprechendwird hier nochmals das imÃbrigen den ge-
samten Sammelband auszeichnende BemÃ¼hen um ei-

ne streng genetisch-mediÃ¤vistische Perspektive deut-
lich, die unter Verzicht auf modernisierende, retrospek-
tiv argumentierende âparlamentarischeâ Vorstellungen
âden Weg vom KÃ¶nigshof als Handlungsmittelpunkt
zum offenen Miteinander von KÃ¶nigshof, Hoftag und
Reichstagâ (S. 596) nachzuzeichnen sucht. In den nach-
folgenden Darlegungen werden schlieÃlich die in den
einzelnen BeitrÃ¤gen thematisierten Forschungen auf-
genommen, die sich von den Hoftagen Friedrichs I.
(Werner RÃ¶sener, S. 359-386), Rudolfs von Habsburg
(Egon Boshof, S. 387-415), Ludwigs des Bayern (Alois
Schmid, S. 417-449) und Karls IV. (Bernd-Ulrich Herge-
mÃ¶ller, S. 451-476) bis zu den Reichsversammlungen
Friedrichs III. (Reinhard Seyboth, S. 519-545) spannen.
Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang â ne-
ben jenen AufsÃ¤tzen, die sich den Hoftagen des 12. bis
14. Jahrhunderts als Begegnungsraum von KÃ¶nigtum
und Reich widmen â vor allem die Darlegungen von
Johannes Helmrath, Reinhard Seyboth und Eberhard
Isenmann zur PhÃ¤nomenologie jenes schwerpunkt-
mÃ¤Ãig im 15. Jahrhundert anzusetzenden verfassungs-
historischen Transformationsprozesses, der den Ãber-
gang vom hochmittelalterlichen Hoftag als einer âIn-
stitutionâ des KÃ¶nigtums zum stÃ¤ndisch-korporativ
orientierten Reichstag der FrÃ¼hen Neuzeit markiert.
Entsprechend hat Johannes Helmrath, ,Geistlich und
werntlichâ. Zur Beziehung von Konzilien und Reichsver-
sammlungen im 15. Jahrhundert (S. 477-517) das in der
Forschung bislang noch allzu selten thematisierte Ver-
hÃ¤ltnis von geistlichen und weltlichen Versammlungen
einer genaueren Betrachtung unterzogen und ist dabei
â mit Blick auf die Formierung des spÃ¤teren Reichs-
tags â vor allem Hinweisen auf einen ideellen und prak-
tischen Transfer zwischen Konzilien und Tagen nach-
gegangen. Eng damit gekoppelt ist zugleich die Frage
nach den GrÃ¼nden fÃ¼r das Fehlen eines deutschen
Nationalkonzils (im Unterschied beispielsweise zu den
nationalen Klerusversammlungen in England und Frank-
reich), die wohl nicht zuletzt in der spezifischen verfas-
sungsrechtlichen Struktur des Reichs (mit dem geistlich-
weltlich zusammengesetzten KurfÃ¼rstenkolleg und der
europaweit singulÃ¤ren reichsfÃ¼rstlichen Stellung der
BischÃ¶fe) zu suchen sind. Die Darlegungen Reinhard
Seyboths (âDie Reichstage der 1480er Jahreâ, S. 519-
545) verweisen demgegenÃ¼ber auf die entscheiden-
de Bedeutung des Jahrzehnts zwischen 1480 und 1490
fÃ¼r jene Beschleunigungs- bzw. Verdichtungsphase der
spÃ¤tmittelalterlichen Reichsverfassung, die bereits mit
dem âGroÃen Christentagâ zu Regensburg 1471 ein-
gesetzt hatte und nun mit der Frankfurter Reichsver-
sammlung von 1486 (und dem programmatischen Ein-
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greifen des Mainzer Erzbischofs Berthold von Henne-
berg in die Reichspolitik) eine entscheidende Ausrich-
tung erfahren sollte. Ungeachtet einer auch fÃ¼r die Ta-
ge nach 1486 zunÃ¤chst noch zu konstatierenden Ge-
mengelage von Ã¤lteren, traditionalen Verfassungsfor-
men und jÃ¼ngeren, âmodernenâ Elementen ist seit
dieser Zeit eine verstÃ¤rkte Polarisierung monarchi-
scher und stÃ¤ndischer Verfassungspositionen zu beob-
achten, die die Ausgestaltung des spÃ¤teren Reichstags
nachdrÃ¼cklich vorantreiben sollte. Eberhard Isenmann
schlieÃlich ist es mit seinen AusfÃ¼hrungen Ã¼ber âdie
StÃ¤dte auf den Reichstagen im ausgehenden Mittelal-
terâ (S. 547-577) anschaulich und Ã¼berzeugend gelun-
gen, epochenÃ¼bergreifend eine BrÃ¼cke von den spe-
zifischen verfassungsrechtlichen Problemstellungen des
15. Jahrhunderts â hier der Frage nach der Reichsstand-
schaft der StÃ¤dte und den daraus abzuleitenden politi-
schen Mitwirkungsrechten der Kommunen â zu der von
stÃ¤dtischen Politikern und Juristen gefÃ¼hrten histo-
rischen Diskussion des 16. Jahrhunderts zu schlagen,
die auf der Grundlage einer juristisch prÃ¤zisierten Be-
grifflichkeit und ArgumentationsfÃ¼hrung die politisch-
rechtliche Situation der ReichsstÃ¤dte im 15. Jahrhun-
dert zu klÃ¤ren suchte; in der Konfrontation mit den Er-
kenntnissen der modernen rechts- und verfassungshis-
torischen Forschung werden dabei zugleich bemerkens-
werte historische Brechungen zwischen den verschiede-
nen Betrachtungsebenen erkennbar.

Mit Blick auf die von Bernd SchneidmÃ¼ller ab-
schlieÃend angesprochenen kritischen Fragen und An-
regungen fÃ¼r eine zukÃ¼nftige Forschungsdiskussion
(Genese des spÃ¤teren Reichstags, Reich und Reichs-
tag im Spannungsfeld von Beharrung und Modernisie-
rung, die soziopolitische Bedeutung von Zeremoniell und
Herrschaftsostentation) seien hier zumindest ansatzwei-
se zwei markante verfassungshistorische Problemstel-
lungen thematisiert, die gleichsam leitmotivisch die Aus-
fÃ¼hrungen der einzelnen Autoren begleiten.

(1) Was ist der âHofâ â eine fÃ¼r die Diskussion
grundlegende Frage, die bereits Walter Map, der bekann-
te Hofkritiker des 12. Jahrhunderts, mit der Einsicht be-
antwortete, dass er zwar am Hof lebe und Ã¼ber den
Hof spreche, aber nicht verstehe, was der Hof eigent-
lich sei. Walter Map, De nugis curialium, ed. and transl.
by M. R. James, revised by C.N.L. Brooke; R. A. B. My-
nors, Oxford 1983, Dist. V, c. 7, S. 498, 500. Und mit
Blick auf die verfassungshistorische Forschung und das
augenscheinliche Fehlen einer konsensfÃ¤higen Defini-
tion konstatiert Joachim Ehlers: âEs gibt, und das erwies
sich am Ende als Leitmotiv der Tagung und zugleich als

ihre Rechtfertigung, keinen Konsens Ã¼ber das, was ein
Hof sei.â (S. 583) Dennoch bietet der Sammelband hier
wichtige Ansatzpunkte, die es mit analog vorgelegten
Hof-Analysen zu korrelieren gilt. Zu verweisen ist in die-
sem Zusammenhang neben den Ãberlegungen Peter Mo-
raws (âÃber den Hof Kaiser Karls IV.â, S. 79: der Hof
als âdas Haus des Herrn mit dem ganzen wohlbekann-
ten Gewicht der âHausâproblematikâ) vor allem auf die
AusfÃ¼hrungen Theo KÃ¶lzers, der den Hof des Herr-
schers umfassend als âden jeweiligen Aufenthaltsort des
KÃ¶nigs und der Personen seiner Umgebung, den so sich
bildenden Personenverband Ã¼berhaupt, damit zugleich
die BÃ¼hne kÃ¶niglichen Handels und der Interaktion
mit den das KÃ¶nigtum tragenden GroÃen, das Zentrum
kÃ¶niglicher Herrschaft und Verwaltung, kurz: den Mit-
telpunkt des Reichesâ (S. 5) beschreibt. MÃ¶gliche An-
knÃ¼pfungspunkte ergeben sich dabei nicht zuletzt zu
den Untersuchungen Aloys Winterlings, der 1997 den
âVersuch einer idealtypischen Bestimmungâ des mittel-
alterlichen und frÃ¼hneuzeitliches Hofes vorgelegt hat-
te. Ausgehend vom semantischen Befund unterschei-
det er zwischen sachlichen und lokalen, sozialen, zeit-
lichen, kommunikativen und politischen Bedeutungen
des Wortfeldes âHofâ und kommt dabei zu dem Ergeb-
nis, dass âsich âHofâ definieren [lÃ¤sst] als das erwei-
terte âHausâ eines Monarchen. Dabei meint âHausâ eine
rÃ¤umlich-sachliche, soziale, wirtschaftliche und herr-
schaftliche Einheit im Sinne von Otto Brunners âgan-
zemHausââ. Vgl.Winterling, Aloys, âHofâ. Versuch einer
idealtypischen Bestimmung anhand der mittelalterlichen
und frÃ¼hneuzeitlichen Geschichte, in: Ders. (Hg.), Zwi-
schen âHausâ und âStaatâ. Antike HÃ¶fe im Vergleich,
MÃ¼nchen 1997, S. 11-25, hier S. 13f. (Zitat: S. 14).

(2)Was ist der âHoftagâ (bzw. â nach Ã¤lterer Diktion
â Reichstag)? Schon die ersten Bearbeiter der âDeutschen
Reichstagsaktenâ hatten die Schwierigkeiten erkannt, die
mit den BemÃ¼hungen um eine angemessene Definiti-
on des breiten Spektrums (spÃ¤t-)mittelalterlicher Ver-
sammlungen als âReichstageâ (bzw. âHoftageâ) verbun-
den waren. Nicht ohne eine gewisse Verlegenheit be-
kennt denn auch Julius WeizsÃ¤cker im Vorwort zum
ersten Band der âDeutschen Reichstagsaktenâ (1867):
âEine Sammlung der Reichstagsakten soll gegeben wer-
den. Aber es ist schon von vornherein sehr schwer, wo
nicht unmÃ¶glich, zu sagen, was in der Zeit, um die
es sich zunÃ¤chst handelt und in der kaum der Name
fÃ¼r diese Sache vorkommt, ein Reichstag ist.â Weiz-
sÃ¤cker, Julius, Vorwort, in: Deutsche Reichstagsakten
unter KÃ¶nig Wenzel. 1. Abtheilung. 1376-1387, hg. von
Dems., MÃ¼nchen 1867 (ND GÃ¶ttingen 1956), S. LIII.
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Dennoch hatte Julius WeizsÃ¤cker die editorisch not-
wendige Aufgabe Ã¼bernommen, einige allgemeine Kri-
terien aufzustellen, zu denen die BeschÃ¤ftigung mit
Reichssachen, die Einberufung durch den Herrscher so-
wie die Teilnahme von FÃ¼rsten und stÃ¤dtischen Ge-
sandtschaften gehÃ¶rten. In der jÃ¼ngeren verfassungs-
historischen Forschung ist dieser âweiteâ Reichstagsbe-
griff und dessen Handhabung durch die Editoren durch-
aus zu Recht in die Kritik geraten. Vgl. Moraw (wie Anm.
1) S. 3-5, 13f. â Martin (wie Anm. 4) S. 16-21, 30-34. Ent-
sprechend bezieht sich Alois Schmid bei der Untersu-
chung der âHoftage Kaiser Ludwigs des Bayernâ (S. 417-
449), auf eine bereits von Thomas M. Martin vorgenom-
mene definitorische EngfÃ¼hrung, die fÃ¼r den Zeit-
raum von 1314 bis 1347 insgesamt nur 10 Hoftage des
Herrschers benennt. Bernd-Ulrich HergemÃ¶ller, Die
solempnis curia als Element der HerrschaftsausÃ¼bung
in der SpÃ¤tphase Karls IV. (1360 bis 1376) (S. 451-476)
unternimmt darÃ¼ber hinaus den Versuch, in der Kom-
bination von Quellensprache und KriterienbÃ¼ndel ei-
ne Typologie feierlicher ZusammenkÃ¼nfte in karoli-
nischer Zeit zu entwickeln. Bei aller notwendigen Re-
duktion der in der deutschen Reichstagsaktenforschung
benannten FÃ¼lle so genannter Reichstage mag jedoch
mit einer vielleicht allzu starken Konzentration auf we-
nige, genuin als Hoftage bzw. âfeierliche HÃ¶feâ be-

zeichnete Versammlungen der Blick auf das tatsÃ¤chlich
vielfÃ¤ltige Spektrum politischer Tagsatzungen verstellt
werden, die im GefÃ¼ge einer strukturell ja gerade noch
offenen spÃ¤tmittelalterlichen Reichsverfassung je eige-
ne politisch-administrative Funktionen Ã¼bernahmen.
Damit verbunden sind naturgemÃ¤Ã entsprechende
Konsequenzen auch und vor allem fÃ¼r die Frage nach
der Genese des frÃ¼hneuzeitlichen Reichstags.

Der Benutzer dieses vorzÃ¼glichen Sammelbandes
hat allerdings zu berÃ¼cksichtigen, dass die zeitliche
VerzÃ¶gerung der Drucklegung von den einzelnen Au-
toren in durchaus unterschiedlicher Weise aufgefangen
wurde: durch bibliografische NachtrÃ¤ge, aktuelle Nach-
bemerkungen, aber auch durch nochmalige Ãberarbei-
tung des Manuskripts und Aktualisierung des Anmer-
kungsapparates. Manches Anfang der 1990er-Jahre als
neuartig und noch thesenhaft Formulierte hat zehn Jah-
re spÃ¤ter durch weiterfÃ¼hrende Forschungen weit-
reichende BestÃ¤tigung (oder auch Widerspruch) erfah-
ren, einzelne damals thematisierte Fragestellungen ha-
ben bis heute keine hinreichende Antwort erfahren, sind
aktueller denn je. Insofern bietet der durch die Qua-
litÃ¤t der einzelnen BeitrÃ¤ge insgesamt herausragende
Sammelband â wenn auch eher unfreiwillig â nicht ei-
nen Forschungsstand, sondern zeitlich fluktuierende For-
schungsstÃ¤nde.
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